
Gewalt unter Schülern - rechtl. Mittel???
Beitrag von „Enja“ vom 15. Februar 2006 13:37

Nicht ganz. Der Paragraph stellt fest, dass Kinder unter 14 Jahren in zivilrechtlichem Sinne
schuld haben können, in strafrechtlichem nicht.

Haftpflichtversicherungen bezahlen nur, wenn jemand schuld hat. Ist das nicht der Fall, weil das
Kind noch zu jung ist, musst du die Kosten selber tragen. Insofern ist das recht interessant.

Ich hoffe, die Tatsache, dass ich den Paragraphen rausgesucht habe, kreidest du mir nicht an.
Es soll nicht besserwisserisch wirken, macht aber keinen Sinn, über etwas zu diskutieren, wenn
das Gesetz alles klar regelt.

Grüße Enja
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